
Finanzierung der 
ambulanten Langzeitpflege 
Kosten und Vergütungen sicher planen und verhandeln Die Vergütung von 
Pflegekräften ist in der Corona-Pandemie immer wieder Gegenstand von Dis-
kussionen. Welche Möglichkeiten hat ein ambulantes Pflegeunternehmen, die 
Gehaltsstrukturen für Mitarbeiter*innen anzupassen und die Finanzierung der 
Kosten sicherzustellen?  Michael Heinrich-Zehm

M it der Covid-19-Pandemie ist die Situation der Pflege er-
neut in den Fokus gerückt. Es wird unter anderem wie-
der über Themen wie den Fachkräftemangel, die Vergü-

tung von Pflegekräften und die Situation von Pflegebedürftigen dis-
kutiert (vgl. Koebe et al 2020). Im Jahr 2019 waren gemäß § 89 SGB 
XI rund 4,1 Millionen Personen in Deutschland pflegebedürftig. 
Rund 80 Prozent wurden in der Häuslichkeit durch Angehörige 
bzw. ambulante Dienstleister versorgt, nur ca. 24 Prozent durch 
professionelle Anbieter (Statistisches Bundesamt 2020). Bei diesen 
Versorgungsstrukturen „ist mit einer Überforderung aller Betei-
ligten zu rechnen” (Blinkert & Klie 2004). Wieviel ist der Gesell-
schaft die Pflege wert und wie sollen die Vergütungsstrukturen von 
Pflegekräften aussehen? 

Entgelte: Tarif und Wirklichkeit
Um die derzeitigen Gehälter von Pflegekräften zu analysieren, wur-
den die Ergebnisse der Studie von Cartensen et al. (2020) mit dem 
Durchschnittstariflohn TVöD-P verglichen (Tab. 1, e-only). Dem-
nach erhält eine Pflegefachkraft in Vollzeit laut Durchschnitt aus 
den Entgeltstufen 2 bis 6 der TVöD-P-Tabelle ein Gehalt von rund 
3.176 Euro. Tatsächlich hingegen beträgt das Entgelt, laut der ge-

nannten Studie, in Deutschland im Jahr 2019 in der Altenpflege 
2.620 Euro – eine Differenz von 556 Euro. In der Studie flossen in 
die genannten Beträge auch sonstige versicherungspflichtige Ent-
geltbestandteile, wie beispielsweise Zuschläge für Nachtschichten 
und Sonn- und Feiertage sowie sonstige steuerpflichtige Sonder-
zahlungen, wie beispielsweise Urlaubs- und Weihnachtsgeld, ein 
(ebd.). Würden diese Entgeltbestandteile aus den monatlichen Brut-
toentgelten herausgerechnet, wäre die Differenz noch größer. 

Bei den Pflegehelfern liegt die Differenz zwischen Tarifgehalt 
und tatsächlich gezahlten Entgelten deutlich höher. Sie beträgt für 
Pflegehelfer mit Ausbildung 890 Euro, für Pflegehelfer ohne Aus-
bildung 668 Euro im Monat.

Diese Betrachtungen führen zu dem Schluss, dass ambulante 
Pflegeeinrichtungen in Einzelverhandlungen gehen müssen, damit 
sie die Gehälter ihrer Mitarbeiter*innen auf Tariflohn anpassen 
können. Das System der Verhandlung soll hier aufgezeigt werden.

Gesetzliche Grundlagen
Seit 1995 wird ein Teilbereich der ambulanten Pflege durch die 
fünfte Säule der Sozialversicherung über die Pflegeversicherung 
nach dem Sozialgesetzbuch XI finanziert (vgl. Mühlberger et al. 
2010). Pflegebedürftige können zwischen der Zahlung eines Pfle-
gegeldes oder Sachleistungen bei Beanspruchung einer zugelasse-
nen ambulanten Einrichtung oder eine Kombination aus beiden 
wählen. Institutionelle Pflege am Pflegebedürftigen darf durch am-
bulante Pflegeeinrichtungen nur erfolgen, wenn mit den Pflegekas-
sen ein Versorgungsvertrag geschlossen wurde (vgl. § 72 SGB XI). 
Im Gegenzug können pflegebedürftige Personen gemäß § 14 Absatz 
4 SGB XI Leistungen der Grundpflege sowie der hauswirtschaftli-
chen Versorgung erhalten. Ein weiterer Versorgungsbestandteil 
sind medizinische Leistungen, die über das fünfte Sozialgesetzbuch 
geregelt sind (vgl. Auth 2012). Diese Leistungen der Behandlungs-
pflege können von häuslichen Krankenpflegediensten bzw. von im 
Haushalt lebenden Personen erbracht werden (§ 37 Abs. 3 SGB XI). 

Die Pflegeversicherung ist im Vergleich zur Krankenversiche-
rung noch stärker an der Vermeidung von Kostensteigerungen in-
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Anhand einer fiktiven ambulanten Pflegeeinrichtung in 
Mecklenburg-Vorpommern, soll in diesem Artikel die Metho-
dik der Vergütungsverhandlung auf der Grundlage des SGB V 
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die Anpassung der Gehaltsstrukturen von Mitarbeiter*innen 
an den öffentlichen Pflegetarif TVöD-P.
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teressiert, wie die folgenden Regelungen zeigen: Die Pflegeversiche-
rung unterliegt dem Subsidaritätsprinzip – die Familie ist in den 
Pflegeprozess einzubeziehen. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff ist 
nach § 14 SGB XI genau definiert. Die Ermittlung der Schwere der 
Pflegebedürftigkeit erfolgt gemäß § 15 SGB XI. Zudem sind die 
Leistungen der § 36 und 37 SGB XI gedeckelt. Im Gegensatz zur 
Krankenversicherung können die Leistungen der Pflegeversiche-
rung nicht nach Bedarf in Anspruch genommen werden, sondern 
bis zu einer bestimmten Höhe. Leistungen, die darüber hinausge-
hen, sind von den Pflegebedürftigen selbst zu tragen. Somit liegt 
eine Teilkaskoversicherung vor (vgl. Mühlberger et al 2010).

Pflegesatzverhandlung – Risiken einbeziehen
Gemäß § 89 SGB XI muss die Vergütung von Pflegeleistungen zwi-
schen den Pflegekassen, den privaten Pflegeversicherungen, den So-
zialhilfeträgern und den Pflegeunternehmen ausgehandelt werden. 
Bei der Verhandlung kommt die Fünf-Prozentregelung zur Anwen-
dung: Nur Kostenträger, von denen mehr als fünf Prozent der ins-
gesamt versorgten Pflegebedürftigen der ambulanten Pflegeeinrich-

tung in einem definierten Betrachtungszeitraum versorgt wurden, 
dürfen an der Verhandlung teilnehmen (vgl. Freye 2013). Die Un-
ternehmen haben ihre Kosten aus einem Basiszeitraum detailliert 
offenzulegen und in einem zweiten Schritt die zukünftigen Kosten 
zu planen. Es besteht die Option, einen neuen Punktwert für das 
Leistungskomplexsystem oder nach Zeitaufwand für die jeweiligen 
Pflegeleistungen zu verhandeln. (vgl. § 89 SGB XI Abs.3) Die für 
die Zukunft verhandelten Vergütungen müssen leistungsgerecht 
sein (§ 89 SGB XI Abs. 1 Satz 2), so dass die ambulanten Pflegeein-
richtungen ihre Aufwendungen finanzieren können. Hierzu muss 
den Pflegeunternehmen auch eine angemessene Vergütung für das 
Unternehmensrisiko gewährt werden (§ 84 Abs 2 S. 4 SGB XI). Ein 
mögliches Risiko in der ambulanten Pflege liegt beispielsweise da-
rin, dass Pflegebedürftige vereinbarte Leistungen kurzfristig absa-
gen, weil Angehörige die Pflege übernehmen, oder der Pflegebe-
dürftige aufgrund seines Gesundheitszustandes bestimmte Leis-
tungen abwählt. In diesen Fällen erzielt das ambulante Pflegeun-
ternehmen keine Umsätze, da nur durchgeführte Einsätze abzu-
rechnen sind, die Fixkosten (Personalkosten) aber weiter anfallen. 

Personalkosten Basiszeitraum (Ist-Kosten) Antragszeitraum (prospektiv)

01.01.19 31.12.19 01.01.21 31.12.21

Qualifikation Anzahl 

VK

Gesamtkosten Durchschnittliche

Vergütung

Anzahl 

VK

Gesamtkosten Durchschnittliche 
Vergütung

Pflegefach- 
kräfte

Pflegedienstleitung 1,000 54.486,69 EUR 54.486,69 EUR 1,000 60.292,00 EUR 60.292,00 EUR

stellv. Pflegedienstleitung 1,000 49.363,83 EUR 49.363,83 EUR 1,000 55.369,58 EUR 55.369,58 EUR

Gesundheits- und Kranken-
pflege, Altenpflegefachkraft

22,125 823.515,14 EUR 37.221,02 EUR 22,125 1.005.197,23 EUR 45.432,64 EUR

Pflegehilfs- 
kräfte

Pflegehilfskraft ohne 
 Ausbildung

21,875 628.365,78 EUR 28.725,29 EUR 21,875 738.581,13 EUR 33.763,71 EUR

Pflegehilfskraft mit 
 Ausbildung

12,000 367.985,01 EUR 30.665,42 EUR 12,000 445.188,27 EUR 37.099,02 EUR

Sonstiges 
 Personal 

Verwaltung inkl. 
 Geschäftsführung

7,500 321.219,40 EUR 42.829,25 EUR 7,500 334.068,18 EUR 44.542,42 EUR

sonstige Mitarbeiter 
(z.B. Hauswirtschaft  und 
 Betreuung)

10,125 289.505,63 EUR 28.593,15 EUR 10,125 301.085,86 EUR 29.736,87 EUR

Bundesfreiwilligendienst / FSJ 1,000 7.200,00 EUR 7.200,00 EUR 1,000 7.200,00 EUR 7.200,00 EUR

Personalneben-
BG-Kosten

BG-Kosten 23.303,86 EUR 304,13 EUR 23.769,94 EUR 310,21 EUR

Berufshaftpflicht 8.455,59 EUR 110,35 EUR 8.624,70 EUR 112,56 EUR

Aus-, Fort- und  Weiterbildung 11.211,98 EUR 146,32 EUR 11.436,22 EUR 149,25 EUR

Sonstige Aufwendungen 
 Betriebsärztliche  Versorgung 
usw.

2.850,05 EUR 37,19 EUR 2.907,05 EUR 37,94 EUR

Summe 76,625 2.587.462,96  EUR 33.767,87 EUR 76,625 2.993.720,16 EUR 39.069,76 EUR

Tab. 2: Darstellung der Personalkosten (fiktives Beispiel)

PFLEGE Zeitschrift 5.2021 / 74 13

PFLEGE MANAGEMENT



Daher ist den Pflegeunternehmen eine entsprechende Vergütung 
für Wagnisse zu gewähren, denn sie tragen das unternehmerische 
Risiko (Kochskämper 2020). Im folgenden fiktiven Beispiel werden 
die Details der Punktwertverhandlung gemäß SGB XI dargestellt.

Berechnung Punktwert nach SGB XI
Bei der Verhandlung müssen die ambulanten Pflegeanbieter ihre 
tatsächliche Personalausstattung in Form der Stellenbesetzung und 
der zugehörigen Tarifeingruppierung bzw. individueller Gehalts-
nachweise offenlegen (§ 84 SGB XI Abs. 5). 

Basiszeitraum: Für die Punktwertberechnung nach SGB XI müssen 
zunächst die Jahresentgelte des Basiszeitraums für die jeweiligen 
Mitarbeitergruppen in Tabelle 2 eingetragen werden. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass etwaige Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlä-
ge einzuberechnen sind. Weiterhin müssen Sonderzahlungen in 
Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder vermögenswirksame 
Leistungen aufgeführt werden. Neben den reinen Personalkosten 
sind auch Personalnebenkosten, wie beispielsweise Gebühren für 
die Berufsgenossenschaft, Berufshaftpflicht, Aus-, Fort- und Wei-
terbildungskosten und sonstige Kosten, wie etwa für betriebsärzt-
liche Untersuchungen, aufzuführen (Tab. 2).

Prospektive Kosten: Nach der Darstellung des Basiszeitraums muss 
das Pflegeunternehmen die prospektiven Kosten planen. Bei der 
Kalkulation sind die Anzahl, die Qualifikationszusammensetzung 
und die zu prognostizierenden Personalkosten zu berücksichtigen. 
Als Grundlage für die Personalkosten bietet sich ein Vergleich mit 
der Gehaltstabelle des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes vom 
Bund und Kommunen (TVöD-P) an, bis zu deren Höhe das Pfle-
geunternehmen die Personalkosten anpassen kann. Aus den auf-
geführten Personalkosten, inklusive der Personalnebenkosten, und 
der dargestellten Vollkräfteanzahl werden Personaldurchschnitts-

kosten berechnet. Die Kostenträger prüfen die Darstellung auf 
Plausibilität. Das bedeutet, dass Gehälter bis zu den tarifvertragli-
chen Grenzen oder von kirchlichen Arbeitszeitregelungen als wirt-
schaftlich anerkannt werden müssen. Weiterhin haben die Kosten-
träger das Recht zu prüfen, ob vereinbarte Gehälter auch gezahlt 
werden (vgl. § 79 und 89 SGB XI).

Nettojahresarbeitszeit: Hierzu sind von der Gesamtanzahl an Ta-
gen in einem Jahr zunächst die Wochenend-, Urlaubs- und die 
durchschnittlichen Krankentage abzuziehen, was im Ergebnis zur 
Anwesenheitszeit eines Mitarbeiters führt. Anschließend sind de-
tailliert die Organisations- und Qualitätssicherungszeiten zu sub-
trahieren, darunter verbergen sich beispielsweise Zeiten für Team-
beratungen, Pflegevisiten, Dienstübergaben und Dienstvorberei-
tung, Fallbesprechungen, Erste-Hilfe-Kurse, Betriebsarztuntersu-
chungen, etc. Das Ergebnis ist die Nettojahresarbeitszeit für das je-
weilige Unternehmen (Tab. 3, e-only). Nettojahresarbeitszeiten von 
Unternehmen können sich stark unterscheiden, aufgrund der 
durchschnittlichen Urlaubs- und Krankheitstage und der jeweili-
gen Organisationszeiten. 

Netto-Vollkraftanzahl: Zur Berechnung der Netto-Vollkraftanzahl 
wird die Anzahl der Vollkräfte aus Tabelle 2 um zehn Prozent re-
duziert. Die ist der Anteil für Verwaltung inkl. Geschäftsführung.

Sachkosten: Neben den Personalkosten und der Nettojahresarbeits-
zeit sind die Sachkosten für den Basiszeitraum darzustellen. Die 
angefallenen Kosten sind den einzelnen Kategorien, wie beispiels-
weise medizinisch-pflegerisches Verbrauchsmaterial, zuzuordnen. 
In einem zweiten Schritt sind wieder etwaige prospektive Kosten-
steigerungen, aufgrund von Inflation oder angekündigter Kosten-
steigerungen seitens Lieferanten, zu kalkulieren (Tab. 4, e-only). 
Bei den Sachkosten gilt ebenfalls wieder die Nachweispflicht gegen-
über den Kassen. Die Kostenträger überprüfen die dargestellten 
und geforderten zukünftigen Kosten mit denen vergleichbarer An-
bieter in der Region und ob die geforderten Kosten plausibel sind 
(vgl. § 84 SGB XI Abs. 5; Kochskämper 2020). Eine in der Praxis 
angewendete Plausibilitätsprüfung sieht beispielsweise so aus: Die 
prospektiven Sachkosten werden durch die Anzahl der prospekti-
ven Vollzeitkräfte geteilt und dieses Ergebnis sollte zehn Prozent 
der Durchschnittspersonalkosten nicht übersteigen. 

Nachdem die Personal-, die Sachkosten, die Nettojahresarbeits-
zeit und Netto-Vollkräfte ermittelt wurden, muss zunächst ein Un-
ternehmensgewinn berechnet werden. Hierzu ist auf Grundlage der 
Personal- und Sachkosten und deren Summe beispielsweise drei 
Prozent als Unternehmensgewinn zu veranschlagen. Die Berech-
nung des individuellen Punktwertes des beantragenden Pflege-
dienstes ergibt sich anschließend anhand nachfolgender Formel: 

Für das obige Beispiel ergibt sich folgender Rechenweg:

Arbeitgeber- 
Bruttolohnsummen

ab

01.01.2020

ab

01.01.2021

%

Pflegedienstleitung 54.486,69 60.292,00 10,65

Pflegefachkraft 37.221,02 45.381,36 21,92

Pflegekraft mit Ausbildung 30.665,42 37.101,97 20,99

Pflegekraft ohne Ausbildung 28.725,29 33.764,05 17,54

Steigerung der Brutto-
lohnsummen prospektiv

17,78

Personalaufwand 85,00% 17,78

Sachaufwand inkl. 
 Investitionsaufwand

15,00% 1,20

Gesamtsteigerung 
 prospektiv

15,29

Tab. 5: Kalkulation für die Verhandlung gemäß SGB V

0,05761  =
2.993.720,16 EUR + 379.556,25 EUR + 101.198,29 EUR

68,963    1.457,66    600* *

Individueller Punktwert  =
Personalkosten + Sachkosten + Unternehmensgewinn
Netto-Vollkrä�e     Nettoarbeitszeit     Punktanzahl 600* *
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Der sich ergebende individuelle Punktwert ist anschließend mit 
den einzelnen Punktzahlen im Leistungskomplexkatalog zu mul-
tiplizieren, sodass sich hierbei die individuellen Vergütungen für 
das zu betrachtende ambulante Pflegeunternehmen ergeben.

Berechnung der Leistungen nach SGB V
Der SGB V Bereich umfasst Leistungen der Grund- und Behand-
lungspflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung. Der Schwer-
punkt liegt hier vorwiegend auf der Behandlungspflege, da für Leis-
tungen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung 
das Sozialgesetzbuch XI greift (vgl. § 37 SGB V). Zwischen dem 
Leistungsanbieter und den Kostenträgern muss ein Versorgungs-
vertrag bestehen. Laut Gesetz soll darauf geachtet werden, dass nur 
Verträge mit Leistungsanbietern geschlossen werden, die auch eine 
leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung sicherstellen (vgl. 
§ 132a Abs. 4 Satz 6 und 7 SGB V). Für die Entgelte der häuslichen 
Krankenpflege schließt der GKV-Spitzenverband mit den Spitzen-
organisationen auf Länderebene einheitliche Regelungen ab. In der 
Regel wird mit den Leistungsanbietern vereinbart, dass bestimmte 
Mindestgehälter für das Pflegepersonal zu zahlen sind (vgl. § 132 a 
Abs. 1 SGB V). Hierbei hat sich in der Praxis folgendes Vorgehen 
für die Verhandlung durchgesetzt: Zunächst werden die derzeiti-
gen Durchschnittsgehälter je Mitarbeitergruppe aufgeführt. An-
schließend sind die zukünftigen Gehälter darzustellen, danach wer-
den die Sachkosten um einen festen Prozentsatz gesteigert (Tab. 5).

Darüber hinausgehende Sachkostensteigerungen müssen detail-
liert dargestellt und begründet werden. Hierbei ist die Wirtschaft-
lichkeit nach § 132 a Abs. 4 SGB V zu berücksichtigen. Weiterhin 
werden die aufgeführten Personal- und Sachkostensteigerungen in 
ein Verhältnis gesetzt. Daraus ergibt sich die Gesamtsteigerung für 
die einzelnen Leistungsgruppen im SGB V Katalog.

Fehler im System beseitigen
Die niedrigen Gehaltsstrukturen in der Pflege gehen darauf zurück, 
dass die Gehaltszahlungen für Arbeitnehmer*innen nicht nach ei-
nem Tarifwerk erfolgen. Ein bundeseinheitlich verpflichtender Ta-
rif für die Pflege wäre sinnvoll, jedoch darf es hierbei nicht zu einer 
Absenkung des bestehenden Tarifs TVöD-P kommen. Dazu müss-
ten die ambulanten Pflegeeinrichtungen überprüfen, ob die Perso-
nalkostensteigerungen durch die zukünftig zu refinanzierenden 
Entgeltleistungen auskömmlich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, 
müssten die ambulanten Dienste Einzelverhandlungen mit den 
Spitzenverbänden der Kostenträger anstreben. Neben der Verhand-
lung der SGB XI Finanzierungssäule einer ambulanten Pflegeein-
richtung muss ebenfalls das SGB V separat verhandelt werden. Hier 
liegt ein systemimmanenter Fehler der Finanzierung der ambulan-
ten Pflege vor. Die Ergebnisse der Verhandlung des SGB XI, und 
damit verbunden die verpflichtende Zahlung der vereinbarten Ge-
hälter für das Personal, werden nicht automatisch auf die SGB V 
Finanzierung übertragen. Falls das Pflegeunternehmen seine ver-
handelten Gehälter gemäß SGB XI nicht mit den Krankenkassen 
für das SGB V verhandelt, führt dies zu Verlusten im Bereich der 
SGB V Leistungen, was die ambulanten Pflegeeinrichtungen vor fi-
nanzielle Probleme stellt. 
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FAZIT

Die Vergütung von Pflegeleistungen ist zwischen den Pflege-
kassen, den privaten Pflegeversicherungen, den Trägern der 
Sozialhilfe und den Pflegeunternehmen auszuhandeln. 

Die Finanzierung beruht auf SGB XI und SGB V. Beide Finan-
zierungssäulen müssen separat verhandelt werden.

Um bestehende Unterschiede zwischen einzelnen Tarif- und 
realen Einkommen zu beseitigen, ist ein bundeseinheitlicher 
Tarif erstrebenswert.
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